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Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2019, Nr. 6, S. 170 

Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) — Besonderer Teil II 14 für das 

Fach Katholische Theologie 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen am 14.03.2019 die nachstehende 
Änderungssatzung für den Besonderen Teil II 14 für das Fach Katholische Theologie der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 08.04.2019 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst 
 

„§ 5  Arten von Prüfungsleistungen; Beteiligung der Kirche an mündlicher Prüfung 
 
(1) Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modul-
handbuch angegeben.  
 
(2) Zu der im Modulhandbuch entsprechend gekennzeichneten mündlichen Prüfung muss 
vom zuständigen Prüfungsausschuss eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Katholischen 
Kirche eingeladen werden. Falls von dort eine Person entsandt wird, nimmt diese als ggf. 
zusätzliche Beisitzerin an der Prüfung teil. Die Regelung des § 4 Absatz 5 S. 2 und 3 des AT 
dieser Satzung gilt auch für diese Person. Die von der Kirche entsandte Person ist in keinem 
Fall für die Protokollführung zuständig. Sofern diese Person als Beisitzerin teilnimmt, unter-
zeichnet sie das Protokoll.“ 
 
und das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend angepasst. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.04.2019 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
 
 




